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Übersicht

Weitere eingegangene Fragen zur Vorlesung
– Übungen im öffentlichen Recht I im FS 2012

– Eigentumsgarantie

Spezialthema: weitere Informationen in der Vorlesung vom 
23.12.2012 (Folien werden später aufgeschaltet)
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Weitere Fragen zur Vorlesung: Übungen im FS 2012

Halten Sie sich an die Gruppeneinteilung
– Gruppen A-C und D-F: Prof. Ch. Kaufmann, Dr. D. Moeckli

– Gruppen G-J und K-M: Prof. T. Jaag, Dr. J. Reich

– Gruppen N-P und Q-S: Prof. O. Diggelmann, Dr. St. Schürer

– Gruppen T-V und W-Z: Prof. T. Poledna, Dr. A. Toendury

Zwei Fälle können schriftlich bearbeitet werden
– Voranmeldung/Einschreibung ist nicht nötig
– Abgabetermin für den ersten Fall: 12. März 2012. 

– Sachverhalt für den ersten schriftlichen Fall wird noch im Dezember auf der 
Webseite der zuständigen Dozierenden aufgeschaltet.
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Weitere Fragen zur Vorlesung: Eigentumsgarantie (1/2)

Eigentumsgarantie, Art. 26 BV: Allgemeine Aspekte
– Eigentumsgarantie ist KEIN Schwerpunkt der Aufbaustufe, das 

Thema wird in den verwaltungsrechtlichen Vorlesungen vertieft

– Art. 26 gewährleistet drei Teilgarantien

• Institutsgarantie Art. 26 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 Abs. 4 BV 
(Kerngehalt)

• Bestandesgarantie Art. 26 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 Abs. 1-3 BV: 
Schutz vor unzulässigen Eigentumsbeschränkungen

• Wertgarantie Art. 26 Abs. 2 BV: Entschädigung gewisser 
zulässiger Eigentumsbeschränkungen
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Weitere Fragen zur Vorlesung: Eigentumsgarantie (2/2)

Eigentumsgarantie, Art. 26 BV: Unterschied/Verhältnis von 
Bestandes- und Wertgarantie?

– Verletzung der Bestandesgarantie
• Eingriff ins Eigentum durch den Staat ist unzulässig
• Die Eigentumsbeschränkung darf deshalb nicht erfolgen resp. 

muss rückgängig gemacht werden, so dass das Eigentum des 
Privaten intakt bleibt

– Ist der staatliche Eingriff in das Eigentum zulässig, wird die 
Bestandesgarantie nicht verletzt

• Die Wertgarantie verlangt in diesen Fällen, dass die 
Voraussetzungen für eine Entschädigung geprüft werden.

• Nur wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, erhält der Private 
für die zulässige Eigentumsbeschränkung eine Entschädigung.
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Weihnachtsquiz
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Militärjunta oder Demokratie in Ägypten?

Wie beurteilen Sie die Kompetenzen des Militärrats staatsrechtlich?
Gesetzgebung 
Verabschiedung und Überwachung des Staatsbudgets 
Ernennung der Parlamentsabgeordneten 
Einberufung von Parlamentssitzungen 
Inkraftsetzung von Gesetzen, bzw. Verhinderung durch Veto 
Vertretung des Staates gegen innen und aussen 
Ernennung des Ministerpräsidenten und des Kabinetts 
Ernennung und Entlassung von Offizieren und Staatsbeamten 
Gnadenerlasse 
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„Staatstrojaner“

Mittels einer Spezialsoftware wurde der Emailverkehr einer 
Linksaktivistin durch eine deutsche Firma im Auftrag der 
Bundesanwaltschaft überwacht.    
Welche staatsrechtlichen Fragen stellen sich?
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SBB und Plakat

SBB lassen Plakat in 
Unterführung im HB aufhängen
Nach Hinweis aus der 
Bevölkerung verbieten die SBB 
den Aushang
Dürfen die SBB das?
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Sans Papiers in Zürich

Eine Gruppe von Ärzten bietet den 9‘000-12‘000 sans papiers
im Raum Zürich kostenlos eine medizinische Grundversorgung 
an.
Ist das staatsrechtlich zulässig?
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Observation von Versicherten

Eine kantonale IV-Stelle beauftragt einen Privatdetektiv mit der 
Beobachtung einer Rentenbezügerin. Ziel ist es abzuklären, 
ob die Frau ihre Behinderung nur simuliert. Im Verlauf der 
Beobachtung erstellt der Privatdetektiv Bilder, welche die Frau 
auf ihrem Balkon zeigen. Die Aufnahmen werden im 
anschliessend gegen die Frau erhobenen Strafverfahren 
verwendet.
Welche staatsrechtlichen Fragen stellen sich?

 
 


